
Anlage 3 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange  
(Offenlage) 
 
 
1. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Bonn mit Schreiben vom 08.03.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wurde gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 

 Die Risiken, die bei dem hier vorgesehenen Abstand der Gebäude zum Wald beste-
hen, sind bekannt. Wie in der Begründung bereits dargelegt, sollen die künftigen Be-
wohner der Gebäude, die einen Abstand unter 35 m zum Wald aufweisen, Haftungs-
verzichtserklärungen unterzeichnen. Da die Stadt Meckenheim Eigentümerin der Plan-
gebietsflächen ist, kann sie bei dem Verkauf der Wohnungsbaugrundstücke entspre-
chende vertragliche Regelungen aufnehmen. Darüber hinaus wird die Stadt Mecken-
heim als Eigentümerin der angrenzenden Waldflächen durch eine entsprechende 
Waldrandgestaltung dafür Sorge tragen, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist.  

 
 Der Hinweis auf § 47 Landesforstgesetz wird zur Kenntnis genommen. Im Bebauungs-

plan ist bereits ein entsprechender Hinweis enthalten. 
 
 
2. Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Ville-Eifel -, Euskirchen 

mit Schreiben vom 12.03.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 Abwägung und Begründung: 
 Der Hinweis auf die Lage des Plangebiets in der Anbaubeschränkungszone der Bun-

desautobahn A 565 wird zur Kenntnis genommen. In der Begründung zum Bebau-
ungsplan werden Aussagen zur Lage des Plangebiets in der Anbaubeschränkungszo-
ne ergänzt. 

 Die Autobahnniederlassung Krefeld wurde mit Schreiben vom 23.02.2010 am Bauleit-
planverfahren beteiligt. 

 
 
3. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 19.03.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Zur Reduzierung der Oberflächenabflüsse wurde in den Bebauungsplan bereits die 
Festsetzung aufgenommen, dass Stellplätze und deren Zufahrten mit wasserdurchläs-
sigen Materialien (z.B. wassergebundener Decke, Rasenfugenpflaster oder Rasengit-
tersteinen) anzulegen sind. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen zur Speicherung 
und Nutzung von Niederschlagswasser sind im Plangebiet nicht ausgeschlossen und 
werden, sofern sie genehmigungspflichtig sind, im Einzelfall genehmigt.  

 
Der Hinweis auf die sinnvolle Lenkung von Ausgleichsmaßnahmen an die Gewässer 
wird zur Kenntnis genommen. Da der Bebauungsplan gemäß § 13a BauGB aufgestellt 
wird, sind gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 4a 
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Landschaftsgesetz (LG) NRW nicht erforderlich. 
 

 
4. Polizeipräsidium -Vorbeugung-, Bonn mit Schreiben vom 23.03.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt, weitere Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Inhalte der Checkliste sind weitgehend nicht Gegenstand des planungsrechtlichen 
Verfahrens. Sie werden jedoch in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren inso-
weit berücksichtigt, dass den Bauwilligen die Checkliste ausgehändigt wird. Hinsichtlich 
der sozialen Kontrolle wurde der Anregung des Polizeipräsidiums Bonn dahingehend 
gefolgt, dass die Höhe der Einfriedungen der Vorgartenbereiche zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen hin auf 1 m beschränkt wurde. 

 
In den Bebauungsplan wurde bereits ein Hinweis zu Vorbeugemaßnahmen gegen Ein-
bruch in Gebäuden aufgenommen. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde im südwestlichen Bereich reduziert, 
da im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung aus städtebaulicher Sicht in die-
sem Bereich kein Regelungsbedarf besteht. Der dort verlaufende Fuß- und Radweg 
liegt daher nicht mehr innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Die zu 
dem Fuß- und Radweg vorgebrachten verkehrstechnischen Anregungen sind damit 
nicht Gegenstand des Verfahrens. Sie wurden jedoch dem zuständigen Fachamt zur 
Prüfung weitergeleitet. 

 
 
5. Landesbetrieb Straßenbau NRW -Autobahnniederlassung Krefeld- mit Schreiben 

vom 24.03.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 
Der Verweis auf den in der Stellungnahme vom 30.01.2009 vorgebrachten Hinweis be-
züglich nicht geltend zu machender Entschädigungsansprüche aufgrund von Umwelt-
belastungen durch die Autobahn wird zur Kenntnis genommen. Dies ist allerdings nicht 
Gegenstand der planungsrechtlichen Festsetzungen. 
Gleichwohl wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die umweltrelevanten 
Auswirkungen betrachtet. Das erstellte Lärmgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 
durch die Festsetzung passiver Maßnahmen an den Gebäuden ein ausreichender 
Schallschutz innerhalb des Plangebietes sichergestellt werden kann. 

 
Der Hinweis auf die Nichtzulässigkeit von Werbeanlagen in der Anbauverbots- und der 
Anbaubeschränkungszone wird zur Kenntnis genommen. Dies ist nicht Gegenstand 
des planungsrechtlichen Verfahrens. 
Da im Plangebiet nur Allgemeine Wohngebiete festgesetzt werden, ist die Errichtung 
von Werbeanlagen nicht vorgesehen.  
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6. Regionalgas Euskirchen mit Schreiben vom 30.03.2010 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung und Begründung: 

 Für die Verlegung der Versorgungstrassen werden ausreichende Flächen innerhalb 
der geplanten Erschließungsstraße bereitgestellt. Die Baumstandorte innerhalb der 
Verkehrsfläche sind so gewählt, dass eine Beeinträchtigung der Leitungstrassen aus-
geschlossen werden kann.  
Externe Ausgleichsmaßnahmen sind nicht geplant, so dass eine dadurch verursachte 
Beeinträchtigung von Leitungstrassen durch Pflanzungen ebenfalls ausgeschlossen 
werden kann. 
Der Bestand der Leitungen der Regionalgas Euskirchen ist gewährleistet. 
 

 
 
7. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg 
- Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg 


















